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RS OGH 1998/10/20 4Ob275/98i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1998

Norm

MedienG §7a

Rechtssatz

Bei einem Verbrechen, das mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe bedroht ist, wird eine unverhältnismäßige

Beeinträchtigung des Fortkommens nur unter besonderen Umständen anzunehmen sein.

Entscheidungstexte

4 Ob 275/98i
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